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	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV

	
	Quarzstaub (A-Fraktion)

	
	Tätigkeiten und Verfahren, bei denen die Beschäftigten alveolengängigen quarzhaltigen Stäuben ausgesetzt sind; Quarzstäube sind krebserzeugend!

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	
· Quarzfeinstäube und quarzhaltige Feinstäube sind kaum sichtbar und können lange in der Luft schweben (Schwebstaub).
· Einatmen von mineralischen quarzhaltigen Stäuben in hohen Konzentrationen über lange Zeiträume kann zu Gesundheitsschäden führen. Neben vorübergehenden Beschwerden können chronische Schädigungen (z. B. Silikose) auftreten.
· Quarzstaub kann Krebs erzeugen.
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
Augenschutz: 	Bei Überkopfarbeiten und starker Staubentwicklung: Korbbrille
Atemschutz: 	Bei Staubentwicklung Partikelfilter P2 (weiß) oder Partikelfiltrierende Halbmaske 	FFP2 (höchstens 2 Stunden) tragen. Bei unzureichender Belüftung und/oder 
	hoher Staubentwicklung Partikelfiltrierende Halbmaske P3 (weiß) bzw. FFP3 	(höchstens 2 Stunden) tragen. Empfohlen wird die Verwendung von TM3P 
	(Vollmaske) oder TH3P.
Körperschutz: Geschlossene, staubdichte Arbeitskleidung oder Einwegschutzanzug vorsorglich bei sehr staubintensiven Tätigkeiten tragen.
· Einatmen von Siliciumoxid-Staub bzw. quarzhaltigem Staub vermeiden! Berührung mit den Augen vermeiden!
· Arbeits-/Sanierungsarbeiten von anderen Arbeitsbereichen abgrenzen. Verschleppen der Stäube vermeiden.
· Bei Arbeiten in Räumen für Frischluftzufuhr sorgen. Fenster oder Türen öffnen, kein Durchzug!
· Staubentwicklung vermeiden! Staubarme Arbeitsverfahren und -geräte verwenden.
· Trockenbearbeitung nur bei Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung.
· Arbeitsplatz sauber halten. Regelmäßig reinigen durch Aufsaugen oder feuchtes Aufwischen. Nicht mit Druckluft abblasen! Nicht trocken kehren!
· Werkstoffe und quarzhaltige Materialen anfeuchten und feucht halten während der Bearbeitung.
· Nur Entstauber bzw. Industriesauger der Staubklasse M verwenden.
Vor Inbetriebnahme Vollständigkeit und Wirksamkeit der Geräteausrüstung kontrollieren. Während der Arbeiten Funktion und Absaugleistung prüfen. Verstopfungen im Ansaugschlauch sofort beseitigen. Staubsaugeringhalte sofort zur Entsorgung sammeln.
· Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden!
· Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren

	

	Verhalten im Gefahrenfall

	
· Stäube sind nicht brennbar.
· Störungen an Einrichtungen zur Stauberfassung bzw. Staubniederschlagung unverzüglich dem Vorgesetzten melden.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
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· Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt/Ärztin verständigen.
· Nach Augenkontakt: Mit Wasser ausspülen.
· Nach Einatmen: Frischluft!


	Sachgerechte Entsorgung

	
· Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten!
· Zur Entsorgung sammeln: Staubsaugerinhalte luftdicht in Folie verpacken.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.



	Informationen beispielhaft zusammengestellt von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) Stand 02/2025  [image: ]	Seite 1 von 1



	Informationen beispielhaft zusammengestellt von: Sicherheitstechnischer Dienst [STD] der SVLFG [image: ]	Seite 2 von 2



image1.png




image2.jpeg




image3.jpeg




